
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
… UND DANACH? 
 

Sie verfügen über die Qualifikation, um in ei-
ner Einrichtung für Kinder im Alter von 0-6 
Jahren zu arbeiten.  
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bil-
dungsganges und dem Erwerb der Fach-
oberschulreife haben Sie aber auch die Ein-
gangsvoraussetzungen für die Aufnahme in 
die Fachschule für Sozialpädagogik erfüllt 
und können mit der Ausbildung zur Erziehe-
rin / zum Erzieher beginnen. 
Sie können den Abschluss als weiteren 
Schritt Ihrer schulischen Laufbahn nutzen. 
Der Erwerb des Mittleren Schulabschlusses 
macht einen Wechsel in Bildungsgänge mit 
Fachhochschulreife möglich. Wenn Sie den 
Q-Vermerk erhalten, können Sie sich auch 
im beruflichen Gymnasium weiterqualifizie-
ren. 
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Tel.: 0234-333950  
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44787 Bochum 

 
Beratung 
 

Gerne laden wir Sie zu einem persönlichen Be-
ratungsgespräch ein. Bitte entnehmen Sie die 
Beratungszeiten der Homepage (www.alice-
salomon-berufskolleg.de) und kommen Sie zu 
einem der angeführten Termine vorbei. 
 

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zum 
Bildungsgang BE per E-Mail an uns unter 
be@alice-salomon-bk.de. 
 

Am Samstag nach den Halbjahreszeugnissen 
informieren wir auf unserem Beratungstag um-
fassend über alle Bildungsgänge. Die Zeiten 
und weitere Informationen können Sie der 
Homepage entnehmen. Kommen Sie doch vor-
bei! 
 
Anmeldung 
 

Der Anmeldezeitraum beginnt immer im Feb-
ruar. Bitte entnehmen Sie die genauen Zeiten 
der Homepage.  
Die Anmeldung erfolgt über  
www.schueleranmeldung.de.  
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Staatlich geprüfte/r 
Kinderpfleger/in 

 

 
 

 
 
 

Ziel: Berufsabschluss und  
Erweiterter Erster Schulabschluss, 

Mittlerer Schulabschluss (FOR), ggf. 
mit Berechtigung zum Besuch der 

gymnasialen Oberstufe 

 
 

– zweijähriger Bildungsgang – 

 
 
 
 

 
  



 

 

  –  Kinderpfleger/in 
 

 
 

BIN ICH HIER RICHTIG?  
 

Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern 
von 0-6 Jahren? Wollen Sie eine Berufs-
ausbildung absolvieren? Möchten Sie sich 
für die Arbeit in der Tagespflege qualifizie-
ren? Denken Sie darüber nach, Erzieherin 
oder Erzieher zu werden? 
Möchten Sie einen höheren Schulabschluss 
erreichen? 
Wenn Sie mehrere Fragen mit „Ja“ beant-
worten können, haben Sie sich für den rich-
tigen Bildungsgang entschieden. 
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AUFNAHMEVORAUSSETZUNG 
 

Für die Aufnahme benötigen Sie mindes-
tens den Ersten Schulabschluss (HS). 
 

Vor Beginn des Bildungsgangs müssen Sie 
ein erweitertes polizeiliches Führungszeug-
nis nach § 30a BZRG und den Nachweis 
einer gültigen Masernimpfung vorlegen. 
 

Zudem benötigen Sie den Nachweis über 
eine Praktikumsstelle. 
 
 
MEIN ZIEL 
 

In dem zweijährigen Bildungsgang „Kinder-
pfleger/in“ können Sie nach zwei Jahren 
den Berufsabschluss „staatlich geprüfte 
Kinderpflegerin / staatlich geprüfter Kinder-
pfleger“, die fachlichen Kompetenzen zur 
Arbeit in der Kindertagespflege, den 
Erweiterten ersten Schulabschluss (HS10), 
die Fachoberschulreife und die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erwerben. 
 
 
 

 
 
 
UNTERRICHT 
 

Sie werden in den Fächern Sozialpädago-
gik, Gesundheitsförderung und Pflege, Ar-
beitsorganisation und Recht, Mathematik, 
Englisch, Deutsch/Kommunikation, Religi-
onslehre, Wirtschaftslehre/Politik, Sport, 
Musik, Werken und Bewegungserziehung 
unterrichtet. 
 

Der Unterricht findet in der Dependance 
Fahrendeller Straße statt. 
 
 
PRAKTIKUM 
 

Die Praktika sind wichtiger Bestandteil zur 
Ausbildung als „Kinderpfleger/in“. Schuli-
sche Inhalte werden hier mit praktischen 
Lernfeldern verknüpft. 
 

Die Praktika haben einen Umfang von 
insgesamt 16 Wochen. Während dieser 
Zeit werden Sie von unseren Lehrkräften 
vor Ort besucht. 
 

Sie absolvieren Ihre Praktika in einer Ta-
geseinrichtung für Kinder oder in einer 
Einrichtung der Großtagespflege. Dabei 
soll es sich in der Unterstufe möglichst um 
die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 
handeln. 


